
Ablauf der Referendumsfrist: 13. Januar 1991

#ST# Bundesbeschluss
über eine vorübergehende Erhöhung der Zahl der
Ersatzrichter und der Urteilsredaktoren des Bundesgerichts

Änderung vom 4. Oktober 1991

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 18. März 1991 '),

beschliesst:

I

Der Bundesbeschluss vom 23. März 19842) über eine vorübergehende Erhöhung
der Zahl der Ersatzrichter und der Urteilsredaktoren des Bundesgerichts wird
wie folgt geändert:

Titel

Bundesbeschluss über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter und
der Urteilsredaktoren des Bundesgerichts

Art. 4 Abs. 3
3 Dieser Beschluss wird bis zum Inkrafttreten der umfassenden Revision des
Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege3) verlängert.

Änderung von Bezeichnungen

Der Ausdruck «Ersatzrichter» wird in den Artikeln l und 2 durch «nebenamtliche
Richter» ersetzt.

II
1 Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich; er untersteht dem fakultativen Re-
ferendum.
2 Er tritt am 1. Januar 1992 in Kraft.
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